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Antrag auf Änderung der 
Betreuungsvereinbarung 

 
 

Personalien des Kindes 

Name/ Vorname ___________________________________Geburtsdatum_________ 

Schulhaus ___________________________________Klasse________________ 

Personalien der Erziehungsberechtigten  

Name/ Vorname ____________________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________ 

Telefon / Handy ____________________________________________________________ 

Email    ____________________________________________________________ 

 

 
Betreuungseinrichtung 
 Dietlimoos  Hofern  Kopfholz    
 Kronenwiese (Primar)  Kronenwiese (Sekundar)  Sonnenrain 
 Wilacker  Werd  Zopf           
 
Bisher: 
Mittagstisch  Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag 
Nachmittagshort  Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  
 
Gewünschte Änderung ab folgendem Datum:……………………………………….. 
 

Mittagstisch  Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag 
Nachmittagshort  Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  
 

 
 
 
Datum:……………………………… Unterschrift:………………………………………………… 

 
 

Einsenden bis: 30. Juni für Mutationen zum neuen Schuljahr 

 Oder jeweils 30 Tage im Voraus auf Ende des nächsten Monats 
 
 
 

Wichtig: Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite  
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Kündigung  
Der Vertrag des Betreuungsverhältnisses kann jeweils 30 Tage im Voraus auf Ende des 
Monats gekündigt werden. 

 Ausgenommen sind Kündigungen für das neue Schuljahr, welche bis zum 30. April 
eingereicht werden müssen. Erhalten wir die Kündigung nach Ablauf dieser Frist 
werden 100 Franken Administrationsgebühren erhoben. 

Die Betreuungsgebühr ist während der Kündigungsfrist bis zum Ende des 
Vertragsverhältnisses für die vereinbarten Tage geschuldet. 

 
Mutation 
Der Vertrag des Betreuungsverhältnisses kann jeweils 30 Tage im Voraus auf Ende des 
Monats geändert werden (sofern Platz vorhanden). 

Ausgenommen sind Änderungen fürs neue Schuljahr, welche bis zum 30. Juni (für 
Sekundarschule 15. Juli) eingereicht werden müssen.  

 Akzeptierte Änderungsanträge werden mit 30 Franken verrechnet.  

 


